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Zur Stadtratssitzung am 30.11.2023 gingen am 15.11.2023 folgende Anfragen der Fraktion 
der Bürgerliste zur kommunalen Wärmeplanung ein. 

Welche Anforderungen muss eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene kommunale 
Wärmeplanung erfüllen? 
 





Wie sieht der Leistungskatalog für die Beauftragung einer kommunalen Wärmeplanung 
aus? 
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Welchen Mehrwert über bereits vorhandene Erkenntnisse bei der Stadt einerseits sowie den 
Stadtwerken andererseits hinaus beinhaltet die zu beauftragende Wärmeplanung? 



Welche Kosten fallen für die einzelnen Leistungsstufen dieser Planung an? 

Welche Feststellungen müssten die Stadtwerke und / oder die Stadtverwaltung treffen, um 
mit ihnen sowie bereits vorhandenem Wissen ohne Beauftragung eines Gutachtens eine der 
gesetzlichen Vorgabe genügende kommunale Wärmeplanung selbst zu erarbeiten? Gibt es 
bei den Stadtwerken nicht bereits seit vielen Jahren eine kommunale Wärmeplanung in 
Form des Ausbaus des Fernwärmenetzes in Verbindung mit laufend stattfindenden 
Überlegungen, ob und gegebenenfalls mit welchem Kostenaufwand es erweitert werden 
könnte? 



 

 

Gibt es von einem potentiellen Auftragnehmer bereits ein fertiges Gutachten für einen 
anderen Auftraggeber, um an ihm beispielhaft feststellen zu können, wie ein ihm erteilter 
Auftrag umgesetzt wurde und inwieweit bei einer Übertragung seines Inhaltes auf die Stadt 
Traunreut Aussagen enthalten sind, die über bereits vorhandenes Wissen bei der Stadt 
Traunreut und den Stadtwerken hinausgehen? 

Welche Mindestinhalte muss die Beauftragung einer kommunalen Wärmeplanung haben, 
damit sie förderfähig ist?

Wie hoch ist bei einer Beauftragung noch im Jahr 2023 die Förderquote für jeder der 
einzelnen Leistungsstufen? Auf welche Quoten sinkt sie im Jahr 2024 und in den 
Folgejahren? Sind sämtliche anfallenden Kosten förderfähig oder nur ein „förderfähiger 
Anteil“?  



Verpflichtet die Beauftragung der Förderung bereits zur Auftragserteilung? Falls nein: 
Wann müsste die Auftragserteilung zum Beibehalt der Förderung spätestens erfolgen? 

Verpflichtet der Erhalt einer Förderung für eine Leistungsstufe auch zur Beauftragung der 
nachfolgende Leistungsstufen? Besteht für den Fall, dass nachfolgende Leistungsstufen nicht 
beauftragt werden, die Verpflichtung zur Rückzahlung der für vorherige Leistungsstufen 
erhaltenen Förderungen? 



Ist es im Rahmen des Konnexitätsprinzipes rechtlich zulässig, dass der Staat die Kommunen 
zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet, ohne ihnen die hierdurch 
entstehenden Kosten vollumfänglich zu erstatten?

Nach der Neufassung des GEG („Heizungsgesetzes“) soll die Pflicht zur Nutzung eines 
Anteils von mindestens 65 % regenerativer Energien ab dem 01.01.2024 nur in 
ausgewiesenen Neubaugebieten gelten. Für Bestandsgebäude und Neubauten, die in 
Baulücken errichtet werden, gilt diese Vorgabe erst, wenn eine kommunale Wärmeplanung 
vorliegt. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen einen solchen Plan bis zum 
01.07.2026 vorlegen, kleinere Städte und Gemeinden haben hierfür noch bis zum 01.07.2028 
Zeit. Wenn die eigene Kommune allerdings schneller ist, greift das neue GEG schon früher. 
 
Erweist man den Betreibern von Heizungen in der Stadt Traunreut einen Gefallen oder 
einen sog. „Bärendienst“, wenn die kommunale Wärmeplanung bereits vor dem 01.07.2028 
beschlossen wird, sodass für sie das GEG schon früher gilt? 



Im Rahmen der Behandlung des Tagesordnungspunktes stellt Herr Winkler folgenden 
Änderungsantrag: 

 
 



 
 



 

 



 

V. Anlagen zu den Tagesordnungspunkten  



 
 


